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Abrechnungsleitfaden

Einleitung

Am 01. Januar 2012 trat die neue GOZ

2012 in Kralt. lm Rahmen der Aktualisie

rung der GOZ wurden zahlreiche Gebüh-

renpositionen an den aktuellen Stand der

Wissenschalt angepasst und hinrugef ü8t.

lm Gegensat/ 7u anderen Leistungsbe'eF

chen der GoZ wurden im Bereich der

Endodontie neue Behandlungsmeth0den

nicht ausreichend berücksichtiSt. Hier

muss teilweise auf die Analogberechnung

gem. $ 6 Abs. I GOZ zugegriffen werden.

Wie gewohnt möchten wir Sie kompetent

und zuverlässig unterstÜtzen.

In Zusammenarbeit mit den Abrechnungs-

spezialisten PRAXIS PLAN' bieten wir

lhnen zur Unterstützung lhrer Praxisab-

rechnungen den kostenlosen "Abrech
nungsleitfaden Endodontie" mit hilfreichen

Tipps.



@ , t Ricnllinien der gesetzlichen Krankenkassen

Richtlinien zur Abrechnung einer endodontischen Behandlung

über die gesetzlichen Krankenkassen

um elne endodontische Behand ung Über Die Wurzelkanalbehandlung von l\,4olaren Bei kombinierten parodontalen und eitdo-
die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) ist in der Regel argezeigt, wenf dontischen Läsio|en ist die Erhattung der
abzurechnen, müssen folSende Bedingln- . damit eine geschlossene Zahnreihe Zähne im Hinblick auf seine Erhattlngs

8en gemäß den BE[/]A-Richtlinien B lll 9 erhalten werden kann würdigkeit besonders kritisch zu prüfen.

und 9.1 vollständig erfüllt sein: . eine einseitise Freiendsituation

vermieden wird In der Regel ist die EntfernunS eines Zah-

a. Die Aufbereitung und l\,4ögtichkeit der . der Erhalt von funktionstüchtigem l:s 
ancezelgt' wenn er nach den in diesen

Fü|ung des wurzerkanars bis bzw. bis lahnersatz möglich wird Richtlinien beschriebenen Kriterien nicht

nahe an die wurzelspitze muss gegeben erhaltungsfähig ist Eine andere Behand-

der oJ pFntoter zä"'en rr:t ir Röntperoilo 
lJnS '/on nicht erhaltJlsswürdiger zähner

b. N/edikarnentöse E nlagen sind unter diagnostizierter patho ogischer Veränderung 
ist, fein,Bestandteil der vertragszahnärzt

stützende [,4aßnahmen zur s]cherung an der wurzelspitze ist bei der prognose I cnen versor8unS'

des Behandlungserfolges; sie sind kritisch zu überprüfen, ob der Versucf
grundsätzlich auf 3 Sitzungen der Erhaltung des Zahnes durch konser-

beschränkt. vierende ode. konservierend chirursische

c. Es sollen biologisch verträgliche, Behandlung unternommen wird.

erprobte, dauerhaf te, randständige und

rontgenpositive Wurzelfüllmaterialien Für die Therapie von Zähnen mit WurzetKa

verwendet werden- naltüllungen und apikaler Veränderung sind
d. Die Wurzelkanaltüllung soll das Kanal primär chirurgische Maßnahmen angezergt.

lumen vollständig ausf ütten.

e. Begleitende Röntgenuntersuchungen Ledlgllch be im Röntgenbild erkennbaren
(diagnostische Aufnahmen, l\,4essauf nicht randständigen oder undichten Wur_

nahmen, Kontro laufnahmef) sind !nter zelkanalfüliungen ist die Revision in 0er

Beachtung der Strahlenschutzbestirn- Regel angezeigt, wenn damit

mungen abrechenbar. . eine gesch ossene Zahnfeihe erhalten

weroen kann

. erne einsejtige Freiendsituation vermre-

den wird

. der Erhalt von funktionstüchtigem

Zahnersatz möelich wird.
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Erläuterungen

GKV =gesetzlichKrankenversichertef

PKV = privat Krankenversicherter

BElvlA = Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen

GOZ = Gebührenordnung füt Zahnät^e

B[,4V-Z = Bundesmantelvertrag Zahnärzte

EKVZ = Ersatzkassenve(trc{ZahnätzIe

Fall 1

Die BE[,4A Richtlinien werden erfÜllt.

Zusätzliche Leistungen aus der G0Z

werden vom Patienten nicht 8ewünscht.

D e W.r'zelkanalberardlung \^/i'd lach den

Posrtionen des BEN,4A über die Kranlenver-

sicherungskarte des Patienten abgerechnel.

Die Berechnung von zusätzlichem H0norar,

Einsal/ ,loclwertige' Ge'ä-e etc. ist nichl

möglich.

Fall2
Die BENy'A Richtlinien sind ertüllt.

Der Pat ent wünscht zusätzliche

Leistungen aus der GOZ.

Dre Behano ,rg kdnn übe'Dosrtrolen des

BEMA über die Krankenversicherungskarte

abSerechnet werden.

Zusatzleistungen, dle im BEIVIA nicht

pnralter sind. wie GOZ 2400 (eleklromet-

rische Längenbeshmmung ernes Wurzella

nals) + GOZ 2420 (zusätzliche Anwendung

ele.I'ophysila.,ch-cre.1iscre lVethoden),

rdrnen über pine Privatvereinbarung dem

Patienten angeboten werden.

|@lrutt s

Die BEN,4A Richtlinien werden nicht erfüllt.

Der Patient wünscht nach einer Beratung

dre Wurzelkanalbehandlung als Privalleis

tung.

Wünscht der Patient eine Wurzelkanalbe

handl!ng, kann die gesamte endodontische

Behandlung über eine PrivatverernbalUng

abgerechnet werden.

Bitte beachten Sie bei einer Vereinbarung einer Zusatzleistung mit einem

GKV-Patienten folgendes:

. Vor Behand ungsbeginn muss der Patient über die N4öglichkeiten der urnfangreichen

und modernen Endodontie-Behandlung aufgeklärt worden sein.

. Der Patient muss über den Leistungsumtang der GKV, sowie die zusätzlichen Kosten

der privatzahnärztlichen Behandlung informiert werden.

. Eine schrlftliche Vereinbarung über eine zahnärztliche Privatleistung 8emäß

5 4 Abs. 5 BMV Z bzw. S 7 Abs. 7 EKVZ muss vor Behandlungsbeginn vorliegen'
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Trepanation

Abrechnungsmöglichkeit beim GKV-Patienten

Die BEN4A Nr 31 ka|11 nur für die Eröffnulre

eines pulpentoten Zahnes abgerechnet

wer0en,

Je nach lndikation könron di{l

. BE|"4A Nr. 32

ALrtberettung e nes Wurzelkanals

. BEN,4A Nr.34

[,4ed karJ]entöse Eir) age

. BEIVIA Nr. 35

Wurleliüllung

in derse ben Sltz!ng oder zu eincrrl

spätercn ZettpLnkt erbracht wcrden.

Be l,4ilchzähnen kann d e Trepanatlon

auch als alleinige Leishtfg erbracht Llnd

abgcrcchnet werden, wenf der behandelte

Zahn edig ich als P atlhaiter olf-An b eiberl

soll

Leistungsbeschreibung Punkte Betrag

Trepanation e f-ds pLt p-"ntotef ZahIes r1 10.25€

Wichtige Informatjonen und

Abrechnungsbeslimmungen:

Berechnungsfähig:

. tür di-" Trepafatio| eines puipentoten

Zahncs

. t;J d,.. Frr p" F -rFpdndr or r'Lr ,vür./F,-

getülltcn Zähnen, wenn diesc definltiv

versorgt waren

. ber bleibenden lähnen und l\/li chzähfen

. je ZahJr
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lhre Komet Produkte
für die Trepanation:

H34

68301

H4MCL

4ZR

Trepanation

Wichtige lnformationen und

Abrechnungsbestimmungen:

. GOZ-N.. 2340 isr r .. als selbsrsrändige

Leistung (Eröffnung des koronalen

Pulpenkavums) berechnungsf ähig.

. Alleine oder neben anderen (endodonti

schelt lvlaß.al''r1en berecrlungsfähib.

. Die Wiedereröffnung elnes definitiv

verschlossenen Zahnes zur weiterge-

henden Wurzelkanalbehandlung oder

zur Revision einer vorhandenen Wurzel

kanalfüllung kann erneut nach dieser

Gebührennummer berechnet werden.

Beispiele für individuelle

(personenbezogene) Begründungen:

. UberdLrfchschnltt icher Zeitaufwand

bei Patient(in) aufgrund der erschwef

ten Zugangsmdglichkeiten ifir distalen

Bereich mlt stark eingeschfänkten

Sichtverhä tnissen.

. D e oytrprp S.hwiFrigkprt ber der iber-

sichtlichen Darstellung der Wirrzelka

naleinBange. bedi.gl durch die von der

ursprünglichen Anatomie abweachende

Kronenform des bestehenden Zahner-

satTes, erfordprle bei PaLient(in) einen

wert über dem Durchschnilt lieSenden

Zeitaufwand.

Abrechnungsmöglichkeit beim PKV-Patienten

Die Leistung kann an vitalen oder avitalen

Zähnen erbracht werden. Die selbstständige

Leistung ,,Trepanation" ist mit der Eröff-

nung des koronalen Pulpenkavums

abgeschlossen. Weitere endodontische

l\laßnahmen sind andere eigenständige

Leist!ngen.

Diese sind a!ch berechnungsfähig, wenn

deren D!rchführung lm unmittelbaren

Anschluss an die Trepanation erfolgt.

Berechnungsfähig ln derse ben Sltzung

sind z. B. GoZ Nr.: 2350, GoZ'Nr.: 2360,

GoZ-Nr.: 2380, GoZ Nr.: 2400, GOZ-Nr.:

2410, GoZ-Nr.: 2420 b^t. 2430.

Die Wiedereröifnung eines detinitiv ver-

schlossenen Zahnes zur weitergehenden

Wurzelkanalbehandlung oder zur Revision

einer vorhandenen Wurzelkanalf üllung

kann erneut nach dieser Gebührennummer

berechnet werden.

Die Leistung ist nicht berechenbar bei

bereits freiliegendem Pulpenkavum z, B.

nach Zahnfraktur oder bei pulpeneröffnen-

den, kariösen Detekten.

GOZ-II|r. Leistungsbeschreibung 1,ofach 2,3fach 3,5tach

2390 Trepanation eines Zahnes, als

selbstständige Leistung

3,65 € 8,41 € 12,80 €
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Wurzelkanalaufbereitung

Abrechnungsmöglichkeit beim GKV-Patienten

Die BEMA Nr. 32 ist für das Aufbereiten

des Wurzelkanalsystems, je Kanal abre-

chenbar.

Die Abrechnung erfolgt je Wurzelkanal

(Hauptkanäle und Seitenkanäle) einmal,

unabhänglg von der Länge des Kanals und

der Anzahl der hierfür notwendigen Sitzun-

gen. Entscheidend ist dje Anzahl der

Kanaleingänge zu Beginn der Aufbereitung.

Sofern der Zahn vor einer notwendigen

Revision einer Wurzelkanalbehandlung

definitiv versorgt war, kann die BEIrA-

Nr. 32 auch erneut je Kanal berechnet

werden. Grundsätzlich sind bei der Abrech-

nung der endodontjschen Behandlung

zu Lasten der gesetzlichen Kfankenversi-

cherung die allgemeinen Behandlungsricht-

linien Ziffer B.lll. 9 und 9.1a-e zu beachterr-

Wichtige Informationen und

Achtung:

Keine Materialberechnung im Rahmen

Abrechnungsbestimmungen: einer GKv-Behandlung!
. Je tatsächlich vorhandenem Wurzel . Es besteht lediglich die Mögtichkeit, die

kanal, auch wenn die Anzahl der Instrumente für die Wurzelkanalaufbe,

vorhandenen Kanäle von der Norm reitung dem Aufwand entsprechend in

abweicht die cOZ-Nr.2400 und GOZ-Ni 2420 in

. Bei einer notwendigen Revision, kann die Faktorsteigerung einzukalkulieren.

er4ert die Aufbereitung je Kanal abge-

recnnet wer0en

. Allein das Lüften eines Wurzelkanals

mat einer Exstirpationsnadel berechtigt

nrcht zur Abrechnung der Nr 32

BEMA-l{ummor l€lstung6beschreibung Punlite Betrag

32 Aufbereiten des Wurzelkanalsystems, je Kanal 29 27,03 C
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lhre Komet Produkte
für die maschinelle Wurzelkanal-

aufbereitung:

F360

EasyShape

AlphaK te

Wurzelkanalaufbereitung

Abrechnungsmöglichkeit beim PKV-Patienten

Auf bereitung eines Wurzelkanals, auch

retrograd, je Kanal, gegebenenfalls in

mehreren Srtzungen.

Die GoZ-Nr. 2410 kann je Kanal und le

Sitzung einmal berechnet werden, ln der

Folgesitzung ob anatomischer Besonder-

heiten erneut. Dies ist in der Rechnung

zu dokumentieren. Die retrograde Aufbe-

reitung bei der WSR ist ebenfalls nach

GOZ Nf. 2410 berechnungsfähig.

lm Rahmen der allSemeinen Bestimmun-

gen Teil C GoZ sind "einmal verwendbare

Nicrel Tilan-lnstrumente 7ur WLr/plkanal-

auf bereitunS Sesondert berechnungsfähi8".

Unter NlckeFTitan-Einmalinstnlmente

fallen sowoh Handinstrumente, ais auch

rnaschlnelle Instrumente. Dabei ist es n cht

entscheidend, ob eine Kennzeichnung

seitens des Herstellers als Einmalinstru-

ment vorliegt.

Wichtige Informationen und

Abrechnungsbestimmungen:

. je Kanal einnral, aLrch in nehreren

Sitzungen

. be; VorlieSen anatomische' Besondel

heiten zweimal je behandeltem Wurzel-

Kanal

. für retrograde AufbereitunS, je Kanal

. für Revision, erneute Aufbereitung nach

definitiver Versorgung je Kafal

. die Wurzelkanalaufbereltung nach

Reinfektion stellt einen neuen Behand-

lungsfall dar (neue Bekanntmachung

der BZAK)

. einmal verwendete Nickel-Titan

lnstrumente zur Wu|ze kanalautberel

tung zusätzlich berechnungsfähig

Beispiele für individuelle

(personenbezogene) Begründungen:

. Uberdurchschnittlicher ZeitaLrfwand bel

Patient{in) aufgrund der stark geboge

nen und abgewinkelten Wurzelkanäle

mit Glättung von Stufenbildungen im

Kanalverlauf.

. Bei patientlr 
J ergaben sich beSonde e

Schwierigkeiten duf ch Wurz-"lbehand

lurg im ,/üeil 0rstdl"n Bereicu ni e 18e

sc-rän\rer SrLlt uno Z iSangsmö8lich

keiten ber e'scrwer ter Frersrellung dps

Behandlungsteldes.

':1t11,

I

Aufbereitung eines Wurze kanals auch

retrograd, je Kanal, gegebenenfa ls ln

mehreren Sitz!ngen



@ B El"ktro^etrische Längenbestimmu ng

Beim BcsetTlich verslcherten Patienten

besteht keine l\,4öglichKeir einer

Zuzah ung zr Vertragsleistungen. Wcnn

mrttels moderner Technologle eine vefbes

serte BehandlunSsrnöglichkeii errc cht

wird, können jedoch Leistungen, die nichi

m Le stungskatalog (BEN,4A) der gesctzti

chen Krankefkasse entha ten slnd, plvat

vere noart !!erdel-t.

Die elektrometrische Längenbestintfi lung

eires Wurzelkana s {GOZ Nr. 2400) kanr

als zusätzliche LeistunS mit dem GKV

Patienten privat vereinbart werden.

Dieses geschieht ntit eiIer schriftlchen

Vereinbarung über cine zahnärz|ichc

Privatleistung gemäß S 4 Abs. 5 B|\,4V-Z

bzw. S / Abs. 7 EKVZ vor Behandtungsbe-

ginn.

Somit erfolgt die Abrechnung der elektro

metr sche Längenbestimmung eines

WLrrz-^lkana s sowohl beim GKV patienterr

als auch beim PKV Patienten über die

GoZ Nr. 2400.

lhr Komet Produkt
f ür die elektrometrische
Längenbestimmung:

EndoPilot

GB@
Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals

Abrechnungsmöglichkeit beim GKV- und PKV-patienten

GOZ-Nr. Leistungsbeschreibung

Wichtige Informationen und

Abrechnungsbestimmungen:

Berechnungsfähig:

. max. zweimalJe Wurzelkanal je Sitzung

. max. zweimä je Wurzelkanal ln jeder

weiteren Sitzung

Beispiele für individuelle (personen-

bezogene) Begründungen:

. UberdurchschfittlicherZeitaLtflir'and

beim Patient(in) airfgrLrnd des atypi-

scher) Wurzelkana s mit Abzweigung im

Kanalverlauf.

. Bei Patient(inl entstanden besondefe

Schwic g.ctren bet oe, L;ngerbest,m

mung durch die vorhandenen l\,4etallres

taurattonen.

. Die überdurchschnittlichen Umstände

bei den Ausführ{.rngen ergaben sich

durch die schwer zugängliche Zahn,

region mit schwer e nsehbarer Zugangs

treparation bei Patient(in).

24AA EektrornetrlscheLängenbestirnmung

eines Wurzelkana s



lhre Komet Produkte
für die elektrophysikalisch-
chemischen Methoden:

Schall handstück SF 1 Ll\,4

Spülspitze SF65

Wichtige Informationen und

Abrechnungsbestimmungen:

. je Kanal

. je Sitzung

Elektrophysikalischcherrisc-eN.4ethoden s A

Beispiele für individuelle (personen-

bezogene) Begründungen:

. Uberdurchschnittlicher Zeitaufwand

beim Patient(in) aufSrund des atypi-

schen Wurzelkanalverlauts und der

starken Wurzelkanalkrümmung

. Bei Patient(in) ergaben sich besondere

Schwlerigkeiten durch Wufze behand

lung im weit distalen Bereich mit einge

schränkler Sicht irnd ZuSanSsmöglich

leilen bei erschwe er Freislellung des

Behandlungsfeldes.

. De. 1ol e1d ge T,4sat7 eirer Vergrö3e

'u48s! e 5lP I F:'la a'rörte- Umslo'ld

der Ausführung bei Patient(in) dar.

s@
Elektrophysikalisch-chemische Methoden

Abrechnungsmöglichkeit beim GKV- und PKV-Patienten

Beim gesetzlich versicherten Patienten

besteht keine Möglichkeit einer Zuzahlung

zu Vertfagsleistungen. Wenn mittels

moderner Techirologie eine verbesserte

Behandlungsnröglichkeit erreicht wird,

können jedoch Leistungen, die nicht im

I eistungskatalog {81l\rAr der Besetzlicle r

Krankenkassen enthalten sind, privat ver-

einbart werden.

Die zusätzliche Anwendung elektrophysika-

lisch-chemischer l\/lethoden, je Kanal

(GOZ-Nr. 2420) kann als z!sätz iche

Leistung r.it dem GKV Patienten privat

vereinbart werden.

Dieses Seschieht mit einer schriftlichen

Vereinbarung über eine zahnärztliche

Privat eistung gemäß S 4 Abs. 5 BN/V-Z

bzw. S 7 Abs. 7 EKVZ vor Behandlungs-

begrnn.

Somil crfolgt dic Abrechnung der rusäuli

chen Anwendung elel rr oDhysiLdlisch-che-

mischer l'/ethoden, je Kanal, sowohl beim

GKV Patienten als auch beir. PKV-Patien-

ten über die GOZ Nr. 2420.

GOz-Nr. Leistungsbeschreibung 1,ofach 2,3fach 3,sfach

2420 Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-

chemischer Methoden, je Kanal

3,94 € 9,05 € 13,78 €
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Wurzelfüllung

Die BEMA-Nr. 35 kann je Wurzelkanal nur

einmal abgerechnet werden. Die Anzahl

muss zwingend mit der abgerechneten

Zahl nach BEMA-Nr. 32 {WK) übereinstinr

men. Auf die BEI\,14-Nr. 35 folgt entweder

die BElilA-Nr 13 
"Füllung 

der Kavität" ggf.

einschließlich lVehrkostenregelung, oder

der Zahn wird mit einer Einlagefüllung oder

einer Krone versorgt. lm direkten Anschluss

an die BElilA-Nr. 27 
"Pulpotomie" 

ist die

BElvlA-Nr. 35 nicht abrechnungsfähig.

Neue moderne apparative Techniken, Auf

bereitungs- und Füllungsmethoden lassen

es zu, immer schwierigere wurzelkanalsys-

teme erfolgreich zu therapieren. Werden

dementsprechende endodontische

Behandlungsmaßnahmen durchgef ührt,

so kann das Wirtschaftlichkeitsgebol der

gesetzlichen Krankenversicherung nicht

mehr berücksichtigt werden.

Eine entsprechende Honorierung bedingt

eine privatzahnärztliche Berechnung ent-

sprechend der Gebührennummer der GOZ.

Dies setzt wieder voraus, dass der Patient

nach entsprechender Auf klärung eine

schriftliche Einwilligung zur außervertragli

chen Wurzelbehandlung gegeben hat.

--.1

l

l

itql
I
?

l

I

l
l

I

Abrechnungsmöglichkeit beim GKV-Patienten

Wichtige Informationen und

Abrechnungsbestimmungen:

. je Kanal einmal für orthograde

Wurzelfüllung

. je Kanal bei retrograd notwendiger

Wurzelfüllung

. bei Revision der Wurzelfüllung im

Ausnahmefall

Achtung:

Keine Materialberechnung im Rahmen

einer GKV-Behandlung!

BEMA+{umm.r t lstungsbeschreibung Punkte B€tr8g

35 Wurzelkanalfüllung einschl. eines evtl.

provisorischen Verschlusses, je Kanal

17 1 5,81 €
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lhre Komet Produkte
für die Wurzelfüllung:

F360 Fil

Guttaperchaspitzen (2. B. GPF04)

EndoPilot comfort plus

Wurzelfüllung

Abrechnungsmöglichkeit beim PKV-Patienten

Die Leistung beinhaltet das Füllen des

Wurzelkanals mittels entsprechender

plastischer und/odef konfektionierter

Wurzelfüllmaterialien (2. B. Sealer, Gutta-

perchasprtzenJ.

Die retrograde Wurzelfüllung wird ebenfalls

unter dieser Gebührennummer berechnet.

Bei einef dentinadhäslvef Verankerung der

Wurzelfüllung im Kanal ist die GOZ-Nr.

21 9 7 zusäIzlich beteahnungsfähi8.

Ein provisorischer Ve'schluss ist nichl Lpis

t-igsi^na t. E:" spe che dic' ter. tenporä

rer Versch uss ist ebenso wie die definitive

Versorgung gesondert berechnungsfähig.

Der temporäre Verschluss kann über die

GoZ-Nr.: 2020 abgerechnet werden,

Wichtige Informationen und

Abrechnungsbestimmungen:

. je Kanal einma

. auch für retrograde Wurzelkanal-

Füllungen

Beispiele für individuelle (personenbe

zogene) Begründungen:

. UberdurchschnittllcherZeitauflvand bei

Patient(in) aufgrund der erschwerten

Wurzelkanalf üllung von stark gebogenen

und/oder abgewinke ten Wurzelkanälen.

. Bei Patient(in) ergaben sich besondere

Schwierigkeiten durch die WurzelkanaF

füllung im weit distalen Bereich mit ein-

geschränkter Sicht und Zugangsmög-

llchkeiten bei erschwerter Freistellung

des Behandlungsfeldes.

. Das Abfüllen der vorhandenen Neben-

kanäle mit einer besonders materialauf-

wendigen Technik unter Einsatz einef

Vergrößerungshilfe stellt einen erhöhten

Umstand der Ausführung bei Patient(in)

da r.

GOZ-Nr. lLeistungsbeschreibung |,ofach 2,3fach 3,5fach

2440 Füllung eines Wurzelkanals 14,5 r € 33,37 € 50,79 €



@ t2 Adhäsive Befesrigung

Adhäsive Befestigung

Abrechnungsmöglichkeit nur beim PKV-Patienten

Der Begriff,,Adhäsivtechnrk" wird - anders

als bei den GOZ Nr.: 2060,2080,2090

und 2l l 0 ficht welter spezifiziert, daher

kann man davon ausgehen, dass m

Zusammenhang mit det GOZ Nt. 2197

dre d-"ntinadhäslve Bef-"stigLrng von

Wr]rze kanalfullmatcrlalien mit llilfe

eines selbstadhäsiven Sealers ebenfa s

berechnungsfählg ist.

Diese Gebührennummer kann in derselbe'r

Sltzung an demse ben Zahn für jeden

:.lbir"ti-did. Albr l.'Bd.rB a ^ d0 d.

ven Befestigung berechnel werden.

D e dcnt nadlräsivc Veranker!|g dcs

Sealcrs be elner \,{tLtrzc fl !ng kanf

ebenfalls .n i dieser Gebührennufimer

berechn-ot werden.

Leistungsbeschreibung

Adhäsive Befestig!ng (p astischer Aufbau

Stlft, nlay, Krone. Te krone, Veneer etc_)

1,ofach 2,3fach 3,5fach

2197 7,31 € 16,82 € 25,59 €
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lhre Komet Produkte
für die adhäsive Befestigung:

Easyseal 9978

DentinBuild Evo 9970, 9971

DentinBond Evo 9972, 9973

DentinPost & Core Kit 4613

Qi-...:"=:iü#@ _ _

Wichtige Informationen und Achtung: Beispiele für individuelle (personen-

Abrechnungsbestimmungen: Aufgrund der nicht abschließenden Auf- bezogene) Begründungen:

. DieNurnnrer2l9/karrnrebenden rählungin der Leistungsbeschreibung kann . Uberdurchschnittlicher Zeitaufwand

N umrnern 2020, 2150 bis 21 70, 2180, auch bei anderen LeistunSen, bei denen der einzelnen Leistung beim Patient(in)

2190, 2195,2200 bis 2220,2250, eine adhäsive Befestigung indiziert ist, die wegen verlängerter Lichtaushärtung,

2264,2270,2310, 2440, 5000 bis Nummer 2197 zur Anwendung kommen. wegen besonders tiefer Defekte.

5040,51 0,5120,6100,6120,7474. . Erhö^te ScnwienSke,t oer -eistJng
7080, 7100 und 8090 berechnet werden. bei Patient(in) erschwerte Freistelllng

des Behandlungsieldes bei e/höhtem

Muskeltonus.



@ 14 | Orrhograde Enrfe..ung vo^ F.agrrenten

lhr Komet Produkt für die
orthograde Entfernung
abgebrochener Wurzelkanal-
instrumente:

Endo Rescue Kit 4601

Orthograde Entfernung abgebrochener Wurzelkana linstrumente

Abrech n u ngsmögl ichkeit nur beim PKV-Patienten

Trotz Novellierung der GOZ zum

01. Januar 2012 stößt man im Praxisalltag

auch weiterhin auf Leistungen, die sich ir

keiner der aufgeführten Leistungsbeschrer

bungen widerspiege n. Hier ist demnach

eine Berechnung über das Analogverfahren

gem. S 6 Abs. 1 GOZ anzuwenden:

,,Se bstständige zahnärztliche Leistungen,

d,e n da" Cebührenverzerchn.s nrcht auf-

genommen sind, können entsprechend

einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand

gleichwertigen Leistung aus der GoZ

berechnet werden."

Wichtige Informationen und Abrech-

nungsbestimmungen:

S t0 Abs. 4 GOZ

,,Wird eine LeistunS nach S 6 Absatz 1

berechnet, ist die entsprechefd bewertete

Leistung für den Zah ungspflichtigen ve.-

ständlich zu beschreiben und mit dem Hin

weis,,entsprechend" sowie der NLrmmer

und der Bezelchnung der als glelchwertig

erachteten Leistung zu versehen."

Hierzu gehören das orthograde Entfernen

abgebrochener Wurzelkanalinstrumente,

sowie das Entfernen von vorhandenem defi

nitivem Wurzelfüllmaterial im Rahmen von

Revisionsbehandlungen, die nur im Rahmen

einer Privatbehandluitg abzurechnen sind.

Ana o8e EerechnunggemäB S 6 Abs. I GOZ

Wichtige Informationen und Abrech-

nungsbestimmungen:

. Das orthograde Entfernen ernes abge-

brochenen Wurzelkanalinstrumentes

ist je frakturiertem Instrumentenstück

0erecnenoar

Wichtiger Hinweis:

Dle als glelchwertig erachtete, analoge

Position muss praxisindivlduell kalkuliert

und ermittelt werden.

GOZ-Nr. Leistungsbeschreibung l,Ofach 2,3fach 3,5fach

i 3140a Orthograde Entfernung eines abgebrochenen

Wurzelkanalinstf urnentes, je Fragment gem.

S 6.1 GoZ entsprechend GOZ Nr. 3140

Rer'no anlation einps lahnes arns' l'Lpßlich

elnfacher Fixation gemäß 5 10.4 GOZ

30,93 € 71,1s € 108,27 C
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lhre Komet Produkte
für die Revision:

GPXF2]

l83L
AK] OLI9

Revision: Entfernen einer vorhandenen Wurzelkanalfüllung

Abrechnungsmöglichkeit nur beim PKV-Patienten

Wichtige Informationen und

Abrechnungsbestimmungen:
. ie revidiertem Kanal berechnungsfähig

Wichtiger Hinweis:

Die als gleichwertig erachtete, analoge

Position muss praxisindividuell kalkuliert

und ernrittelt werden.

Analoge B€rechnunt gemäß S 6 Abs. 1 GoZ

Beispiele für individuelle (personen-

bezogene) Begründungen:

. ÜberdurchschnittlicherZeitaufwand

bei Patient(inl aufgrund'der Wurzel-

kanalkrümmung sowie des besonders

schwer zu entfernbaren vorhandenen

Wurzelfüllmaterials.

. Bei Patient(in) ergaben sich besondere

Schwierigkeiren durch die Revisionsbe-

handlung im weit distalen Bereich mit

eingeschränkter Sicht und Zugangs-

möglichkeiten bei überdurchschnitt-

licher, erschwerter Freistellung des

Behandlungsfeldes.

GOZ+{r. Leistuntsb$chreibung l,Ofach 2,3fEch 3,sfach

3l l0a Entfernung einer vorhandenen, def initiven

Wurzelkanalf üllung, je Kanal gemäß

S 6.1 GoZ entsprechend GOZ-Nr. 31 10

Resektion einer Wurzelspitze an einem

Frontzahn gemäß S 10.4 GOZ

25,86 € 59,50 € 90,55 €



@ ,u I Glasfaser-Stiftaufbau

Erstellung eines Heif.und Kostenplans: Gleichartige Versorgung Vollkeramik mit Glasfaserstift adhäsiv befestigt.

TP (Therapieplanung)

R (Regelversorgung)

KM

KV

B (Befund) t

t8 17 16 l5 l4 13 't1 22 23 24 26 27 28

48 47 46 44 43 42 4l 34 J' 36 37

B (Befund) f

G I a sf a se r-Stif ta uf ba u

Abrechnungsmöglichkeit beim GKV-Patienten

Gesetzlich versicherte Patienten haben einen über die Regelversorgung hinaus- Zahnersatz-Richtlinien konforme Regef

Anspruch auf befundbezogene Festzu gehenden gleichartigen Zahnersatz, hat versorgung hinausgeht. Dies sind z. B. die

schüsse bei einer medizinisch notwendigen er die Mehrkosten (Basis GoZ) gegenüber Versorgung mit nichtmetallischen Stiftauf-

Versorgung mjt Zahnersatz einschließlich den Regelleistungen (Basis BE[,4A) selbst bauten aus Keramik oder Kunststoff sowie

Zahnkronen und Suprakonstruktionen zu tragen. adhäsive Befestigungen,

(zahnärztliche und zahntechnische Leistun- Die gleichartige Versorgung wird im HKP

gen) in den Fällen, in denen eine zahnpro- in der Spalte JP'eingetragen. Die gleich- Wichtiger Hinweis:

thetische Versorgung notwendig ist. artige Versorgung des Festzuschusses Die Kosten für die Verankerungselemente

Die Regelversorgung wird im HKP in der 1.4 ist die Versorgung eines endodontisch (Stifte) sind gesondert berechnungs{ähig.

Spalte "R" eingetragen. Wählt der Patient behandelten Zahnes, die über die nach den

HKFTell I E tund/Fz

11 Provisorische Krone 19

11 Krone, Vollkeramik

Adhäsive Befestigung

2210

2197

Ll
1.3

ll Fiberglas-Stif tauf bau

Adhäsive Befestigung

2195

2197

1.4
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lhre Komet Produkte
für den Glasfaser-Stiftaufbau:

ER DentinPost Coated

ER DentinPost

ER DentinPost X

m
G lasfaser-Stifta ufbau

Abrechnungsmöglichkeit beim PKV-Patienten

GOZ+&. Leisturgsbeschreibung l,Ofach 2,3fach 3,5fach

24104 Teilentfernung (Revision) einer vorhandenen

definitiven Wurzelfüllung gem. S 6.1 GOZ

entsprechend GOZ-Nr. 2410a

Aufbereitung eines Wurzelkanals auch

retrograd, ie Kanal gem. S 10.4 GOZ

22,05 € 50,71 e 77,16 e

2195 Vorbereitung eines zerstörten Zahnes

durch einen Schraubenaufbau oder

Glasfaserstift o.A. zur Aufnahrne einer

Krone

16,87 e 38,81 €

2197 Adl"äsive Befesrigung (plastischer Auf bau

Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer, etc.)

711 a 16,82 €,

+ lvlaterialkosten Stift(e)

( Nettopreis + MwSt + Porto)

WichtiSe Informationen und Abrech-

nungsbestimmungen zu GOZ-Nr. 2195:

. Die Leistung beinhaltet die Vorbereitung

eines durch umfangreiche Hartsubstanz-

defekte geschädigten Zahnes mit einem

Glasfaserstift oder einem ähnlichen

konfektionierten Stiftsystem mit Veran-

kerung im Wurzelkanal.

. Sie wird in der Regel im zusammen-

hang mit der sich anschließenden Über-

kronung des zahnes ausgeführt.

Die Präparation des Wurzelkanals in

der für die Verankerung erforderlichen

Länge, Weite und 8gf. Konizität ist

Bestandteil der Leistung.

Die adhäsive Befestigung löst zusätzlich

die GOZ-Nr.: 2197 aus.

Beispiele f ür.individuelle

(personenbezogene) Begründungen:

. Überdurchschnittlicher Zeitaufwand

der'einzelnen Leistung bei Patient(in)

wegen mehrerer Schrauben/StifJe

. Überdurchschnittlicher Zeitaufwand

der einzelnen Leistungen bei Patient(in)

wegen erschwerter Restauration durch

extrem ausgedehnte Wurzelkaries.



@ ,u I BEN,4A - coz cegenüberste ung

Leistung Zahn 46
^nzahl 

/
Kanäle @aeur Gebühr @coz Faktor Gebühr

Erste Sitzung

Patient komrnt mit Schmerzen A1 8,39 € B,3S €

Symptombezogene Untersuchung ?? 10,72 €

Vitalitätsprüfung B 5,59 € 0070 t1

Röntgenaufnahme Agzsa 11,19€ 45000 1C

Oberf lächenanästhesie Privatvereinbarung

GOZ 0080

3,88 € 0080 3,88 €

Inf iltrationsanästhesie 40 7,46 € 0090 7,76 €

Anästhetikum pro Ampulle l\y'aterialkosten

berechnungsfähig

Besondere Maßnahmen 12 9,32 € 2030 8,41 €

Kofferdam 2A4A 8,41 €

Zuschlag für die Anwendung eines

0perationsmikroskops

ggf. Privatvereinbarung

Analogleistung

s 6.1 GoZ

0110 1,0 22,50 €

Trepanation 2390 8,41 €

Vitalexstirpation 3 Kanäle 28 50,34 € 2360 2,3 42,69 €

Auf bereitung des Wurzelkanals,

.ie Kanal

3 Kanäle 32 81,09 € 2410 152,13 €

NiTi Einmalfeile verwendet Berechnung nicht

möglichl

l\raterialkosten

berechnungsfähig

Elektrometrische Längenmessung 2x
3 Kanäle

Privatvereinbarung

GOZ 2400

54,30 € 2404 54,30 €

Anwendung elekrophysikalisch-

chemische Methode

3 Kanäle Privatvereinbarung

GOZ 2420
27,15 € 2424 27,15 €

Röntgenaufnahme

^925a
11,19€ A5ooo 1,8 5,24 €

Zuschlag für die AnwendunS eines Lasers ggf . Privatvereinbarung

Analogleistung

s 6.r Goz

0120 1,0 22,05 €

Medikamentöse Einlage 34 I3,98 € 2430 26,39 €

Temporärer speicheldichter Verschluss

einer Kavität
2020 12,67 €

Adhäsive Befestigung 219 7 t1 16,82 €

Zwischensumme 198,55 € 449,63 €

Mehreinnahmen über

Privatvereinbarung GKVr
85,33 C

Gesamt GKV/PKV 283,88 € 449,63 €
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Leistung Zahn 46 Anzahl/
Kanäle @eeun Gebühr @coz Faktor Gebühr

Zwischensumme 1. SitzunS 198,55 € 449,63 €

85,33 €

Zweite Sitzung

Obertlächenanästhesie 1 Privatvereinbarung

GOZ 0080
3,88 € 0080 3,88 €

lnfiltrationsanästhesie : I 40 7,46 € 0090

Anästhetikum pro Ampulle lVaterialkosten

berechnungsfähig

Besondere l\4aßnahmen 12 a17€ 2030 2,3 8,41 €

Kofferdam 1 2040 2,3 8,41 €

Zuschlag für die Anwendung eines

Operationsmikroskops

1 ggf . Privatvereinbarung

AnalogleistunS 5 6.1

GOZ

01 10 1,0 22,50 €

Elektrometrische Längenmessung 2x
3 Kanäle

Privatvereinbarung S 4.5

BMV-Z bzw. S 7.7 EKVZ

GOZ 2400

54,30 € 2400 2,3 . 54,30 €
;

:

Anwendung elekrophysikalisch-

chemischer lvlethoden

Röntgenaufnahme

3 Kanäle

l

Privatvereinbarung S 4.5

BMV-Z bzw. S 7.7 EKVZ

GOZ 2420

27,15€ 2420 2,3 27,15 €

A9zsa 11,19 € 45000 1,8 5,24 €

Adhäsive Befestigung 3 Kanäle 219 7 50,46 €

Wurzelfüllung 3 Kanäle 35 , 47,55 € 2440 100,1 1 €

Vorbereitung eines zerstörten Zahnes

durch einen Glasfaserstift

l\raterialkosten Glasfaserstif t

Adhäsive Befestigung

Heilund Kostenplan

Teil 2 (Anlage),

GOZ 2195

38,81 € 2195 t1 38,81 €

Heil- und Kostenplan

Teil 2 {Anlage)

Materialkosten je Stift

Materialkosten je

stift

Heil- und Kostenplan L4
GOZ 2197

r6,82 € 2147 
' 

?
:

16,82 €

5,24 €

rc,+o e

Röntgenaufnahme 1

Aufbaufüllung 1

49254 r1,19€ 45000 1,8

Mehrkostenvereinbarung

s 28.2 SGBV. GOZ 2180

19,40 € 2180 2,3

ArlhäsivF BFfpsrie||ne 1 Mehrkostenvereinbarung

s 28.2 SG8V. GOZ 2197

16,82 e 2197 :2,3

Zwischensumme GKV

Mehreinnahmen über

Privatvereinbarungen GKV+

Endsummen GKV/PKV

285,26 €

262,51 €

547,77 e 834,94 €



@ ,O I Amortisation moderner Endodontiegeräte

Amortisation moderner Endodontie-Geräte und Instrumente

Um Sie bei neuen lnvestitionen im Bereich

Endodontie zu unterstützen, haben wir eine

Kalkulation aufgestellt. Bei 100 endodonti

schen Behandlungen pro Jahr mit durch

schnittlich 2 Kanälen amortisiert sich die

Anschaffung eines elektronischen Längen-

messgerätes (hier sogar inklusive Endomo

tor EndoPilot Comfort) und eines Schall

handstücks, anhand der t\y'ehreinnahmen

beim GKv-Patienten, schon innerhalb eines

lahres.

EinmaliSe Inwstition Anschaffungsv{ert

Endo Pilot ,,Comfort"
EP00r r

Endo-l\rotor inklusive elektronischer

Längenmessung

2.095,00 €

SonicLine Schallhand-

stück SFI LM

Schallhandstück unter Anderem zur

Aktivierung der Spülf lüssigkeit mit

der Spülspitze SF65

1.549,00 €

Investitionssumme 3.644,00 €

Mehreinnahmen GKv-Patient über Privatvereinbarung bei Faktor 2,3

Berechnungsfuktor Mehreinnahmen
Pro Patient

Mshrsinnahme bei 100 endo-
dontischen Behandlungen

elektrometrische Längenmessung

GOZ 2400
Faktor 2,3 = 9,05 e
2 x 2 Kanäle

36,20 € 3.620,00 €

zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch

chemischer lvlethoden GOZ 2420

Faktor 2,3 = 9,05 €
1 x 2 Kanäle

t8,r0€ r .810,00 €

Gesamteinnahmen Faktor 2,3 54,30 € 5.430,00 €

Mehreinnahmen GKv-Patient über Privatvereinbarung bei Faktor 3,5

Berechnungsfaktor Mohreinnahmen
Pro Patient

Mehreinnrhme bei 100 endo-
dontischen Behandlungen

elektrometische Längenmessung

GOZ 2400
Faktor 3,5 = I3,78 e
2 x 2 Kanäle

55,12 € 5.5r 2,00 €

zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-

chemischer Methoden GOZ 2420
Faktor 3,5 = 13,78 €
1 x 2 Kanäle

27,56 e 2.756,00 €

Gesamteinnahmen Faktor 3,5 82,68 € 8.268,00 €
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Haftung Endodontie Abrechnungsleitfaden

PRAXIS PLAN" !rno Komet Dcntal Gebr. Die in diesem Abrechnufgsleitfadc| bcreit

Brasseler GmbH & Co. KG übernehmen geste ltcn nformat o|ef ersetzen kc nc

keif]erlei Gevvrhr iür die Aktual tä1, Voll individue -" Beratung.

ständigkeit, Richt gkeit oder Oualität der

bereitgeste lten nformationen. Haftungs- Die int Skr pt genanntcn Produkte und

ansprüche gegen PRAXIS PLAN!,/Komet Bezeichn!ngen s nd von Komet Denta

Dental GebrBrasselerGmbll&Co KG Gebr. Brasse er Gmbtt & Co. KG zlrn Teil

wel0he slch auf Schäden malerie ef odef patenl , marken Lrnd Llrheberrecht ch

deellcr Art bel ehef, dic durch die Nut geschLitzt_ Aus dcm Fehlen eires besonde

zLrlg oder Nichtnutzumg der dargebotenen ren Hinlveises bzvr. der Zeichen r!, iO oder

ntormatiofen bzw. durch die Nutzung 6r ist I cht zu sch ießen, dass kclI Schltz

feh erhafter und !nvollstärd ger Iniorrnalio- beslcht.

nen verursacht wurden, srnd Brundsätz ich

ausgcschlossen. Dles gilt u.a. für konkrclc,

besofdefe !nd nr ttelbare Schädef oder

Folgcschäden, die aLrs der Nutz!ng dieser

l\4aterialien entstehen können, sofer.

sellens PRAXIS PLAN'" /Komet Derta

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG ke n nach

wei5lirh !o's;l/l( hes odpr E'ob fal'rl;\sF

ges Verschulden vorliegt.



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 . 32657 Lemgo

Postfach 160 . 32631 Lemgo . Germany

Verkaut Deutschland:

Telefon +49 (01 5261 701-7OO

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www-kometdental.de

Andrea Räuber & Manuela Hackenberg

Gerber Straße 78

68535 Edingen-Neckarhausen

Telefon +49 (0) 6203-958Bt10

Telefax +49 (0) 6203-95885-l I

info@praxis-plan.de

wwwpraxis-plan.de
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